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Auf Grund des gemäß Artikel 95 Absätze 3 und 4 des
EGKS-Vertrages gestellten Antrages der Hohen Behörde und
des Besonderen Ministerrats der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl vom 3. Februar 1960

nimmt

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung

des Präsidenten A. M. Donner,

der Kammerpräsidenten L. Delvaux und R. Rossi,

der Richter O. Riese, J. Rueff, Ch. L. Hammes und
N. Catalano,

Generalanwälte: K. Roemer und M. Lagrange,

Kanzler: A. Van Houtte,

nach Anhörung der Generalanwälte wie folgt Stellung:

Rechtliche und tatsächliche Erwägungen

Gemäß Artikel 95 des Vertrages sind Änderungsvorschläge
nach Absatz 3 dieses Artikels dem Gerichtshof zu unterbreiten,

der eine Stellungnahme zu der Frage abzugeben hat, ob die
Vorschläge mit den Bestimmungen dieses Absatzes überein
stimmen.

Die Bestimmungen, die auf Vorschlag der Hohen Behörde
und des Besonderen Ministerrates die gegenwärtige Fassung des
Artikels 56 ergänzen sollen, haben folgenden Wortlaut:

„Treten in den Absatzbedingungen der Kohle- oder Stahlindu
strie grundlegende Änderungen ein, die nicht unmittelbar auf die
Errichtung des gemeinsamen Marktes zurückzuführen sind, die
aber einzelne Unternehmen zwingen, ihre Tätigkeit endgültig ein
zustellen, einzuschränken oder zu ändern, und stellen die beteilig
ten Regierungen einen dahingehenden Antrag, so

a) kann die Hohe Behörde nach Maßgabe des Artikels 54 in den
ihrer Zuständigkeit unterstehenden Industrien oder mit Zustim
mung des Rates in jeder anderen Industrie die Finanzierung der
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von ihr gebilligten Programme zur Schaffung neuer, wirt

schaftlich gesunder Arbeitsplätze oder zur Umstellung von
Unternehmen erleichtern, die geeignet sind, eine produktive Wie
derbeschäftigung der freigewordenen Arbeitskräfte zu sichern;

b) kann die Hohe Behörde eine nicht rückzahlungspflichtige Bei
hilfe bewilligen, um beizutragen:

— zur Zahlung von Entschädigungen, die es den Arbeitneh
mern ermöglichen, ihre Wiederbeschäftigung abzuwarten;

— durch Zuwendungen an die Unternehmen zur Sicherstellung
der Entlohnung ihres Personals bei zeitweiser Beurlaubung,

die durch Änderung ihrer Tätigkeit notwendig geworden ist;

— zur Gewährung von Beihilfen an die Arbeitnehmer für die

Kosten zur Erlangung eines neuen Arbeitsplatzes;

— zur Finanzierung der Umschulung der Arbeitnehmer, die

ihre Beschäftigung wechseln müssen.

Die Hohe Behörde macht die Bewilligung einer nicht rückzah

lungspflichtigen Beihilfe von der Zahlung eines mindestens gleich
hohen besonderen Beitrages durch den beteiligten Staat abhängig,

es sei denn, daß der Rat mit Zweidrittelmehrheit eine Abweichung
zuläßt."

Aus dem Protokoll, das der Bitte um Stellungnahme als
Anlage beigefügt wurde, geht hervor, daß der Besondere Mini
sterrat den Änderungsvorschlag auf seiner Sitzung vom 26.
Januar 1960 mit einer Mehrheit von fünf Sechsteln seiner Mit

glieder angenommen hat.

Dieser Vorschlag stimmt in den meisten seiner Bestimmun
gen mit dem Vorschlag überein, der dem Gerichtshof mit
Antrag vom 4. Dezember 1959 unterbreitet wurde und der
Gegenstand der Stellungnahme des Gerichtshofes vom 17. De
zember 1959 war.

Unterschiede zwischen den beiden Fassungen ergeben sich
lediglich aus den Änderungen, die den vom Gerichtshof in sei
ner vorerwähnten Stellungnahme erhobenen Einwendungen
Rechnung tragen sollen.

a) Der Anwendungsbereich des neuen Artikels 56 ist auf
die Stahlindustrie ausgedehnt worden;

b) die Geltungsdauer der vorgeschlagenen Änderung ist
nicht mehr zeitlich befristet;
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c) die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Bestim
mung sind nunmehr so gefaßt, daß die in Artikel 56 vorgese
hene Befugnis nicht ausgeübt werden darf, um einer durch die
Errichtung des gemeinsamen Marktes entstandenen Lage zu
begegnen;

d) nach der neuen Fassung dieser Bestimmung hat die
Hohe Behörde vor Ausübung der ihr verliehenen Befugnis zu
prüfen, ob ein Eingreifen zweckmäßig erscheint, und von der
Befugnis nur Gebrauch zu machen, nachdem sie festgestellt
hat, daß die erforderlichen materiellen Voraussetzungen vor
liegen.

Der Gerichtshof stellt somit fest, daß den in seiner Stel

lungnahme vom 17. Dezember 1959 zum Ausdruck gebrachten
Einwendungen und Bemerkungen in jeder Hinsicht entsprochen
worden ist.

Die Hohe Behörde und der Besondere Ministerrat haben es

jedoch für zweckmäßig erachtet, in einer Anlage zu ihrem
Antrag „einige rechtliche Erwägungen mitzuteilen, die auf der
Sitzung des Rates niedergelegt wurden"; es erscheint daher
angebracht, diese Erwägungen zu prüfen.

In der vorgenannten Anlage wird behauptet, daß eine
Änderung des Vertrages im Sinne von Artikel 95 Absatz 3 nur
unter den nachstehenden Voraussetzungen zulässig wäre:

„a) Es muß eine tiefgreifende Änderung der wirtschaftlichen oder
technischen Bedingungen vorliegen, die unmittelbar den gemein
samen Markt für Kohle und Stahl beeinflußt;

b) diese Änderung muß eine Anpassung der Vorschriften über die
Ausübung der der Hohen Behörde übertragenen Befugnisse er

fordern;

c) die Vertragsänderung darf weder die Bestimmungen der Artikel
2, 3 und 4 noch das Verhältnis zwischen den der Hohen Behörde
und den den anderen Organen der Gemeinschaft zugewiesenen

Befugnissen beeinträchtigen."

Anschließend werden Zweifel daran geäußert, ob der
Änderungsvorschlag mit der vorerwähnten zweiten und dritten
Voraussetzung zu vereinbaren sei.
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A. Mit diesen Überlegungen wird die vom Gerichtshof in sei
ner Stellungnahme vom 17. Dezember 1959 gegebene Ausle
gung in Frage gestellt, wonach die beabsichtigte Erweiterung
der materiellen Voraussetzungen für die Anwendung von Arti
kel 56 als eine „Anpassung der Vorschriften über die Ausübung
der der Hohen Behörde übertragenen Befugnisse" anzusehen
ist; im Gegenteil sei in dieser Erweiterung die Erteilung einer
neuen Befugnis zu erblicken, was unbestreitbar im Widerspruch
zu Artikel 95 stünde.

Nach dieser Auffassung könnte Artikel 95 praktisch nur
Anwendung finden, um die von der Hohen Behörde bei der
Ausübung ihrer Befugnisse zu beachtenden Verfahrens- und
Formvorschriften abzuändern, wobei übrigens keineswegs alle
Verfahrensvorschriften in Betracht kämen, da eine Abänderung
der Bestimmungen über die Anhörung und gegebenenfalls die
Zustimmung des Besonderen Ministerrates oder der Versamm
lung schon deswegen ausgeschlossen ist, weil die Bestimmun
gen des genannten Artikels jeglicher Beeinträchtigung des Ver
hältnisses zwischen den der Hohen Behörde und den den ande

ren Organen der Gemeinschaft zugewiesenen Befugnissen ent
gegenstehen.

Eine derartige Auslegung der Worte „Vorschriften über
die Ausübung . . . der Befugnisse" würde jedoch die Möglich
keiten einer Anpassung des Vertrages derartig einengen, daß es
nicht mehr zu verstehen wäre, wie dessen Verfasser die in
Artikel 95 Absatz 3 vorgesehene Revision als ein geeignetes
Mittel ansehen konnte, um die Gemeinschaft in die Lage zu
versetzen, „einer tiefgehenden Änderung der wirtschaftlichen
oder technischen Bedingungen" zu begegnen.

Der Gerichtshof legt demgegenüber die genannte Vor
schrift von Artikel 95 in dem Sinne aus, daß auch die Fest

legung der Voraussetzungen für die Ausübung der übertrage
nen Befugnisse abgeändert werden kann.

In der Anlage wird ferner behauptet, daß die der Hohen
Behörde durch Artikel 56 übertragenen Befugnisse eng auszu
legen seien und fast einer Ausnahme gleichkämen, da dieser
Artikel eine Ergänzung zu Artikel 46 bilde, womit erwiesen
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sei, daß die Verfasser des Vertrages „Anpassungsbeihilfen" nur
für Sachverhalte „innerhalb des Montanbereichs" vorsehen
wollten.

Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden.

Der Vertrag verleiht der Hohen Behörde ausdrücklich eine
Zuständigkeit auf dem Gebiet der Anpassung, und zwar sowohl
im Falle des Artikels 56 des Vertrages als auch in den Fällen
des § 23 des Abkommens über die Übergangsbestimmungen.

Voraussetzungen für die Ausübung dieser Zuständigkeit
sind:

a) im Falle des Artikels 56 die Einführung neuer techni
scher Verfahren oder Produktionsmittel;

b) im Falle des § 23 des Übergangsabkommens die sich aus
der Errichtung des gemeinsamen Marktes ergebenden Folgen.

Zwar hat der Vertrag der Hohen Behörde eine Zuständig
keit auf dem Gebiet der Anpassung nicht ausdrücklich für den
Fall verliehen, daß sich neue wirtschaftliche Bedingungen er
geben, die zu einer grundlegenden Wandlung der Struktur des
gemeinsamen Marktes für eines der Erzeugnisse der Gemein
schaft führen, er hat aber in Artikel 95 Absatz 3 die Möglichkeit
einer Revision gerade zu dem Zweck vorgesehen, „einer tief
gehenden Änderung der wirtschaftlichen oder technischen Be
dingungen, die unmittelbar den gemeinsamen Markt für Kohle
und Stahl beeinflußt", zu begegnen.

Demnach liegt in der Einführung neuer Voraussetzungen
für die Ausübung der auf dem Gebiet der Anpassung beste
henden Zuständigkeit unter anderen als den in Artikel 56 vor
gesehenen Umständen nicht die Verleihung einer neuen Befug
nis, sondern lediglich eine Anpassung der Vorschriften über die
Ausübung einer der Hohen Behörde bereits verliehenen
Befugnis.

Infolgedessen bildet die Tatsache, daß die in dem Ände
rungsvorschlag vorgesehenen neuen Voraussetzungen in keinem
engen Zusammenhang mit den der Hohen Behörde nach Artikel
46 verliehenen Befugnissen stehen, kein Hindernis für die
beabsichtigte Revision, da diese ausdrücklich dazu bestimmt ist,
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den Folgen einer tiefgehenden Änderung zu begegnen, an die
man bei der Schaffung des Vertrages nicht gedacht hat und die
erst später offenbar geworden ist.

Die in der Stellungnahme vom 17. Dezember 1959 gegebene
diesbezügliche Auslegung von Artikel 95 ist daher aufrecht
zuerhalten.

B. In der Anlage wird ferner die Behauptung aufgestellt, der
Änderungsvorschlag berühre das Verhältnis zwischen den
Befugnissen der Hohen Behörde und denen der anderen Organe
der Gemeinschaft „sowie der Mitgliedstaaten", da er eine
rechtswidrige Übertragung von Befugnissen der Mitgliedstaa
ten auf die Hohe Behörde vorsehe.

Hierzu ist zu bemerken, daß Artikel 95 lediglich eine
Änderung des Verhältnisses zwischen den Befugnissen der
Hohen Behörde und denen der anderen Organe der Gemein
schaft verbietet, das Verhältnis zwischen den Befugnissen der
Hohen Behörde und denen der Mitgliedstaaten dagegen in
keiner Weise erwähnt.

Der Gerichtshof hat allerdings bereits in seiner Stellung
nahme vom 17. Dezember 1959 eingeräumt, daß sich aus Artikel
95 Absatz 3 ergibt, daß die Anwendung dieser Vorschrift nicht
zu einer Änderung des im Vertrag festgelegten Verhältnisses
zwischen den Befugnissen der Gemeinschaft und denen der
Mitgliedstaaten führen darf.

Wie in der Stellungnahme vom 17. Dezember 1959 jedoch
weiter festgestellt wurde, kann im vorliegenden Falle nicht von
einer Übertragung von Befugnissen die Rede sein, da der Ände
rungsvorschlag die Befugnisse der Mitgliedstaaten in keiner
Weise beschränkt.

C. Abschließend wird in der Anlage behauptet, die Annahme
des Änderungsvorschlages würde notwendigerweise zu einer er
heblichen Erhöhung der Umlagen führen; hierdurch könnte es
der Hohen Behörde unmöglich gemacht werden, entsprechend
ihrer Verpflichtung nach Artikel 3 Buchstabe d darauf zu ach
ten, daß Voraussetzungen erhalten bleiben, die einen Anreiz für
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die Unternehmen bieten, ihr Produktionspotential auszubauen
und zu verbessern.

Es ist zwar richtig, daß die der Hohen Behörde verliehene
Befugnis zur Erhebung einer Umlage auf die Fälle beschränkt
ist, die in Artikel 50, der unter anderem auf Artikel 56 Bezug
nimmt, aufgezählt sind; da aber der Änderungsvorschlag, wie
vorstehend dargelegt, keine Übertragung neuer Befugnisse mit
sich bringt, kann er auch nicht zu einer Verleihung neuer
Befugnisse im Rahmen von Artikel 50 führen.

Im übrigen ist die Hohe Behörde nach dem neuen Vor
schlag, der hierin der Anregung des Gerichtshofes folgt, zum
Eingreifen lediglich berechtigt, nicht aber verpflichtet. Ver
stöße gegen Sinn und Inhalt von Artikel 50 § 2 sind daher nicht
zu befürchten.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß die mit einer —

möglichen, aber nicht zwangsläufigen — Erhöhung des Umlage
satzes etwa verbundenen Nachteile in das Gebiet einer politi
schen, nicht aber der rechtlichen Beurteilung fallen.

Der Ansicht, der Änderungsvorschlag stehe in Widerspruch
zu Artikel 3 Buchstabe d, kann nicht beigepflichtet werden,
denn wenn der Vorschlag zwar auf der einen Seite zu einer
Erhöhung der Umlage führen kann, so ist er doch andererseits
dazu bestimmt, die durch die Änderung der wirtschaftlichen
Bedingungen erforderlich gewordene Sanierung des Marktes
zu fördern.

Auf Grund von Artikel 95 Absätze 3 und 4 des EGKS-

Vertrages,

auf Grund von Artikel 107 der Verfahrensordnung des
Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften,

sowie

auf Grund der vorstehenden Erwägungen
gibt

DER GERICHTSHOF

folgende Stellungnahme ab:
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Der dem Gerichtshof durch die Hohe Behörde und den

Besonderen Ministerrat mit Schreiben vom 3. Februar 1960

unterbreitete Änderungsentwurf zu Artikel 56 des Ver
trages über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl ist mit Artikel 95 Absätze 3 und 4 des

Vertrages vereinbar.

Luxemburg, den 4. März 1960.

Donner DELVAUX ROSSI

Riese RUEFF Hammes CATALANO


